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Hinweise zur Führung der Pfarramtskasse

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Devise „Kontrolle ist notwendig, Beratung ist besser“, möchte das Rechnungsprüfungsamt aufgrund von Erfahrungen aus der Prüfungstätigkeit und häufig wiederkehrender Prüfungsfeststellungen, den Agierenden vor Ort Informationen und Hilfen zur Vermeidung von Fehlern an die Hand geben und seine Beratung anbieten, denn

„Sie machen nicht gerne Fehler, und wir treffen ebenso ungern Jahr für Jahr dieselben Prüfungsfeststellungen ! “

Aus diesen Gründen möchten wir mit dem vorliegenden Info Ihre Aufmerksamkeit diesmal – zu Beginn eines neuen Rechnungsjahres – auf das sensible Thema „Führung der Pfarramtskasse“ richten und Ihnen dazu einige Hinweise geben :

1) Grundsätzliches zur Pfarramtskasse

Immer wieder stellen wir bei der Prüfung der Rechnungsbelege fest, dass Opfer und Kollekten, bar eingehende Spenden, Teilnehmerbeiträge von Veranstaltungen und sonstige Einnahmen von diversen Anlässen gesammelt und in größeren Zeitabständen an das Rechnungs-, Service- und Verwaltungs- oder Kirchengemeindeamt abgeliefert werden.

Dies ist zwar unter pragmatischen Gesichtspunkten verständlich, entspricht aber leider nicht den geltenden Vorschriften.

Der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich durch die Hauptkasse (Verwaltungsämter etc.) auszuführen, es sei denn, es sind Zahlstellen als Teil der Hauptkasse errichtet worden.

Nach dem Motto „Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung“, können Sie die wichtigsten Rechtsgrundlagen zur Pfarramtskasse in den §§ 74 bis 82 des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung und Haushaltswirtschaft (KVHG, Rechtsquellensammlung der Landeskirche Ziffer 500.100) und in der Pfarramtskassenverordnung (Rechtssammlung  Luchterhand Ziffer 501.140) finden.

Nach den dortigen Vorschriften sind in den oben genannten Fällen (Pfarramts-)Kassen einzurichten, die als so genannte „Zahlstellen“ in regelmäßigen Abständen mit der „Einheitskasse“ (also dem Rechnungsamt bzw. Verwaltungs- und Serviceamt usw.) abrechnen. Dies ist keine formalistische Schikane, sondern dient der eigenen Absicherung und fördert sowohl im Pfarramt, als auch im Rechnungsamt etc. den „Durchblick“ in Bezug auf die Finanzsituation der Gemeinde, da so sichergestellt wird, dass kirchliche Gelder, getrennt von anderen Geldern, in einer kirchlichen Kasse verwahrt und gebucht werden. Die Zahlungen und Buchungen dürfen nicht in einer Hand liegen. Es ist auch notwendig, mit der „Einheitskasse Rechnungsamt“ mindestens zweimal jährlich (besser wäre allerdings monatlich oder wenigstens vierteljährlich) über die Pfarramtskasse abzurechnen; dabei müssen dem Rechnungs- oder Kirchengemeindeamt die Kopien der Kassenbuchseiten sowie die entsprechenden Einnahme, Ausgabebelege und Kontoauszüge übergeben sowie die Mehreinnahmen abgeliefert werden.

In der Praxis wird dazu ein Pfarramtskassenbuch geführt (Vordrucke sind bei den Ämtern und bei der Expeditur des Evangelischen Oberkirchenrats erhältlich), in dem alle Einnahmen und Ausgaben der „Zahlstelle Pfarramt“ erfasst und nachgewiesen werden; wenn kirchliche Gelder über das Girokonto der Kirchengemeinde abgerechnet werden, so sind auch die Umsätze dieser Girokonten im Kassenbuch zu buchen. Näheres zum praktischen Vorgehen können Sie in den Richtlinien zur Führung der Pfarramtskassen (Rechtssammlung Ziffer 501.141) nachlesen.

2) Pfarramtskasse und Jahresrechnung

Wenn dann die Jahresrechnung einer Gemeinde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wird, so sind ihr auch die Kopien des Kassenbuches, die Kontoauszüge und die Rechnungsbelege beizufügen. Ohne diese Unterlagen ist eine Jahresrechnung für uns unvollständig, da eine Prüfung der Zahlungsvorgänge in der Pfarramtskasse nicht möglich ist.

Aus unserer Erfahrung heraus sei an dieser Stelle nochmals besonders auf die Vollständigkeit des Pfarramtskassenbuches hingewiesen. Dies bedeutet, dass die Einnahmen und Ausgaben aller Kassen und (Giro-) Konten gebucht werden müssen; bei Bedarf kann nach den oben genannten Richtlinien zur Führung der Pfarramtskassen das Kassenbuch – zur Spezifizierung der Einnahme- und Ausgabepositionen – um zusätzliche Spalten erweitert werden.

Ein weiterer Punkt, den wir bei der Prüfung der Jahresrechnungen leider öfters beanstanden müssen, ist der beträchtliche Umfang, den manche Pfarramtskassen annehmen.

Dies ist aber – zumindest aus dem „kassenrechtlichen Blickwinkel“ nicht der Sinn und Zweck einer Pfarramtskasse. Vielmehr soll sie der Pfarrerin oder dem Pfarrer zur Annahme von Spenden und sonstigen Zuwendungen, zur vorübergehenden Verwahrung von Bezugsgebühren und TeilnehmerInnen-Beiträgen, von Einnahmen aus Gemeindefesten und ähnlichem dienen und die Bestreitung kleiner Barzahlungen ermöglichen. Mit Überweisungen und anderen bargeldlosen Zahlungen sollte stets die Einheitskasse der Kirchengemeinde – also das Rechnungs- oder Kirchengemeindeamt beauftragt werden.

Zu den „sonstigen Zuwendungen“ gehören ausdrücklich nicht die Einnahmen aus Opfern, Kollekten und Sammlungen, die nicht über die Pfarramtskasse, sondern direkt über ein Konto des Rechnungsamtes („Einheitskasse“) laufen müssen. Was ebenfalls auf keinen Fall in der Pfarramtskasse erscheinen darf, sind Ausgaben für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungen.

Näheres zu diesen – aus Vorsichtsgründen eng auszulegenden - Bestimmungen, wie auch zur Höhe der zulässigen Barbestände beziehungsweise erforderlichen Betriebsmittel von Pfarramtskassen, findet sich in der bereits erwähnten Pfarramtskassenverordnung und den zugehörigen Richtlinien.

3) Elektronische Führung der Pfarramtskasse

Die meisten Pfarrämter verfügen schon seit längerem über einen PC, um sich die tägliche Arbeit mit Office-Standardsoftware wie Word und Excel, Grafikprogrammen für den Gemeindebrief oder den kirchlichen Programmen Davip-W und KBF-W für die Gemeindegliederverwaltung und Kasualien zu erleichtern.

Aus diesem Grunde möchten wir Sie in diesem Info auch darauf hinweisen, dass der Evangelische Oberkirchenrat (unter Mitwirkung des Rechnungsprüfungsamtes) bereits vor einigen Jahren ein Softwareprogramm zur Führung der Pfarramtskasse entwickelt hat, das den Kirchengemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Leider ist dieses Angebot nach unseren Erkenntnissen immer noch nicht allgemein bekannt.

Mit diesem Programm, dessen Anwendung von uns empfohlen wird, kann bereits im Pfarramt auf Haushaltsstellen gebucht werden. Darüber hinaus ist es möglich, z.B. Abrechnungen von Freizeiten und anderen Veranstaltungen, sowie diverse Bescheinigungen zu erstellen. Das Programm ist leicht bedienbar und vereinfacht die Genauigkeit und die Abrechnung mit dem Rechnungs-, Verwaltungs-, oder Kirchengemeindeamt als Einheitskasse wesentlich.

Nähere Auskünfte hierüber können Sie bei den für Sie zuständigen Rechnungs- und Verwaltungsämtern einholen, die bei Bedarf auch die Installation des Programms vornehmen.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass eigene Programme hier nicht eingesetzt werden dürfen (z. B. Excel, etc. oder Datenbankprogramme)

Für das Jahr 2002 ist nach den Planungen des Evangelischen Oberkirchenrats ein Nachfolgeprodukt vorgesehen, das dann auch die Euro-Währung und aktuelle steuerrechtliche Neuerungen berücksichtigen soll.

4) Übergabe und Prüfung der Pfarramtskasse

Sofern ein Wechsel in der Verwaltung der Pfarramtskasse, z.B. durch Versetzung, Ruhestand oder längere Abwesenheit eintritt, muss – neben all den anderen Problemen, die in solchen Fällen zu bedenken sind – auch noch eine Übergabe der Pfarramtskasse an den Nachfolger oder Vertreter erfolgen. Diese ist im Kassenbuch zu vermerken und von den Beteiligten in einem Übergabeprotokoll anzuerkennen. Je eine Fertigung der Niederschrift erhalten dann der Kirchengemeinderat, der Evangelische Oberkirchenrat und das Rechnungsprüfungsamt (s. § 3 Abs. 1 und 2 der Pfarramtskassen-Verordnung). Hierzu wurden Vordrucke erarbeitet, die bei den Rechnungsämtern bzw. beim Evang. Oberkirchenrat erhältlich sind.

Nach so vielen Hinweisen für die Pfarrerin und den Pfarrer oder die – im Delegationswege- mit der Führung der Pfarramtskasse betraute Pfarramtssekretärin (s. § 1 Abs. 1 Pfarramts- kassen-Verordnung), soll zum Abschluss unseres heutigen Infos aber auch noch ein ehrenamtliches Gremium in die Pflicht genommen werden.

So müssen wir immer wieder feststellen, dass die eigentlich zwingend vorgeschriebenen Vor-Ort-Prüfungen der Pfarramtskassen nicht erfolgt sind.

Seit etlichen Jahren ist, zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, aber auch aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis, auf der Rechtsgrundlage von § 2 der Pfarramtskassen-Verordnung der Kirchengemeinderat oder Ältestenkreis selbst – oder durch eine besonders beauftragte Person – zuständig, aber auch dafür verantwortlich, dass die Pfarramtskasse mindestens einmal jährlich geprüft und dies auch im Kassenbuch vermerkt wird (s. a. Richtlinien zur Buchführung).

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen, die in dieser Form in gewisser Weise auch ein „Erstlingswerk“ aus dem Hause Rechnungsprüfungsamt darstellen, eine „ver-dauliche“ Hilfe zur korrekten Führung der Pfarramtskasse an die Hand geben konnten.

Über Rück​mel​dungen zu die​sem Be​ra​tungs​an​ge​bot oder über Ih​re Vor​schlä​ge zu The​men für wei​te​re RPA – In​fos (ger​ne auch per E-Mail an Bernd.Beyer@ekiba.de) wür​den wir uns sehr freu​en.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Rechnungsprüfungsamt


15. Januar 2001
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Pfarrämter
Rechnungs- und Kirchengemeindeämter
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